
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/9/13 StPO § 47
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1996

Norm

StPO §47 Übs

Rechtssatz

Übersicht der Entscheidungen zu § 47 StPO

A) Voraussetzungen der Privatbeteiligtenstellung:

a)

Rechtsverletzung

b)

Mangel eines Exekutionstitels

c)

Anschlusserklärung

d)

Sonstiges

B) Einzelfälle der Privatbeteiligung

C) Verschiedenes und Schrifttum
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